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Anlage 1 zur Satzung  -  Beitragsordnung für 2010 
 

I. Ordentliche Mitglieder - Beitragsstaffeln 
 

Anzahl der 
Beschäftigten 

Beitrag  für  Reisebüros 
in EURO 

Beitrag  für  Reiseveranstalter 
in EURO 

 2008 2009 / 2010 2008 2009 / 2010 
1 230,00 € 237,00 € 590,00 € 608,50 € 
2 328,00 € 338,00 € 759,50 € 783,00 € 
3 423,00 € 436,00 € 903,00 € 931,00 € 
4 523,50 € 539,50 € 1.047,00 € 1.079,50 € 
5 621,50 € 641,00 € 1.210,50 € 1.248,00 € 
6 707,00 € 729,00 € 1.374,50 € 1.417,00 € 
7 802,00 € 827,00 € 1.512,00 € 1.559,00 € 
8 916,00 € 944,50 € 1.649,00 € 1.700,00 € 
9 1.001,50 € 1.032,50 € 1.796,00 € 1.851,50 € 

10 1.112,50 € 1.147,00 € 1.963,50 € 2.024,50 € 
11 1.195,00 € 1.232,00 € 2.088,50 € 2.153,00 € 
12 1.280,50 € 1.320,00 € 2.213,00 € 2.281,50 € 
13 1.369,50 € 1.412,00 € 2.337,00 € 2.409,50 € 
14 1.456,50 € 1.501,50 € 2.461,00 € 2.537,50 € 
15 1.541,00 € 1.589,00 € 2.585,00 € 2.665,00 € 
16 1.623,00 € 1.673,50 € 2.709,50 € 2.793,50 € 
17 1.714,00 € 1.767,00 € 2.833,50 € 2.921,50 € 
18 1.790,50 € 1.846,00 € 2.959,50 € 3.051,00 € 
19 1.878,00 € 1.936,00 € 3.081,50 € 3.177,00 € 
20 1.963,50 € 2.024,50 € 3.207,50 € 3.307,00 € 
21 2.033,50 € 2.096,50 € 3.307,50 € 3.410,00 € 
22 2.102,50 € 2.167,50 € 3.407,50 € 3.513,00 € 
23 2.168,00 € 2.235,00 € 3.507,50 € 3.616,00 € 
24 2.230,00 € 2.299,00 € 3.609,50 € 3.721,50 € 
25 2.307,50 € 2.379,00 € 3.709,50 € 3.824,50 € 
26 2.365,50 € 2.439,00 € 3.810,00 € 3.928,00 € 
27 2.439,00 € 2.514,50 € 3.909,50 € 4.030,50 € 
28 2.477,00 € 2.554,00 € 4.010,00 € 4.134,50 € 
29 2.496,50 € 2.574,00 € 4.110,50 € 4.238,00 € 
30 2.630,50 € 2.712,00 € 4.210,00 € 4.340,50 € 
31 2.719,00 € 2.803,50 € 4.311,50 € 4.445,00 € 
32 2.785,50 € 2.872,00 € 4.411,00 € 4.547,50 € 
33 2.852,50 € 2.941,00 € 4.504,50 € 4.644,00 € 
34 2.938,00 € 3.029,00 € 4.612,50 € 4.755,50 € 
35 3.000,50 € 3.093,50 € 4.713,00 € 4.859,00 € 
36 3.086,00 € 3.181,50 € 4.813,00 € 4.962,00 € 
37 3.149,00 € 3.246,50 € 4.912,50 € 5.065,00 € 
38 3.233,50 € 3.333,50 € 5.013,50 € 5.169,00 € 
39 3.293,50 € 3.395,50 € 5.113,50 € 5.272,00 € 
40 3.377,00 € 3.481,50 € 5.213,50 € 5.375,00 € 
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41 3.462,00 € 3.569,50 € 5.318,00 € 5.483,00 € 
42 3.519,00 € 3.628,00 € 5.415,50 € 5.583,50 € 
43 3.601,50 € 3.713,00 € 5.516,00 € 5.687,00 € 
44 3.685,00 € 3.799,00 € 5.601,50 € 5.775,00 € 
45 3.741,00 € 3.857,00 € 5.715,50 € 5.892,50 € 
46 3.823,50 € 3.942,00 € 5.817,00 € 5.997,50 € 
47 3.906,50 € 4.027,50 € 5.918,00 € 6.101,50 € 
48 3.959,00 € 4.081,50 € 5.997,50 € 6.183,50 € 
49 4.042,00 € 4.167,50 € 6.118,50 € 6.308,00 € 
50 4.124,00 € 4.252,00 € 6.217,50 € 6.410,00 € 

 
Beiträge für Mitglieder mit mehr als 50 Beschäftigten werden nach folgender Staffel erhoben: 
 

Anzahl der 
Beschäftigten 

Beitrag  für  Reisebüros 
in EURO 

Beitrag  für  Reiseveranstalter 
in EURO 

 2008 2009 / 2010 2008 2009 / 2010 
51 - 100 Für die ersten 50 Mitarbeiter Für die ersten 50 Mitarbeiter 

 4.124,00 4.252,00 6.217,50 6.410,00 
 Für jeden weiteren Mitarbeiter je Für jeden weiteren Mitarbeiter je 
 75,50 78,00 98,50 101,50 

 
101 - 400 Für die ersten 100 Mitarbeiter Für die ersten 100 Mitarbeiter 

 7.899,50 8.152,00 11.142,50 11.485,00 
 Für jeden weiteren Mitarbeiter je Für jeden weiteren Mitarbeiter je 
 49,00 50,50 82,00 84,50 

 
401 - 800 Für die ersten 400 Mitarbeiter Für die ersten 400 Mitarbeiter 

 22.599,00 23.302,00 35.742,50 36.835,00 
 Für jeden weiteren Mitarbeiter je Für jeden weiteren Mitarbeiter je 
 30,50 31,50 82,00 84,50 

 
ab 801 Für die ersten 800 Mitarbeiter Für die ersten 800 Mitarbeiter 

 34.799,00 35.902,00 68.542,50 70.635,00 
 Für jeden weiteren Mitarbeiter je Für jeden weiteren Mitarbeiter je 
 23,00 23,50 25,00 26,00 

 
 
 
Einstufung der Unternehmen: 
 

Als Reisebüro (auch sonstige gewerbliche Reisemittler, gewerbliche Reiseberater und Zusammen-
schlüsse von gewerblichen Reisebüros) bzw. Reiseveranstalter (auch Zusammenschlüsse von  
gewerblichen Reiseveranstaltern) werden die Betriebe aufgrund der Satzung (§ 4, Abs. II) eingestuft.  
 

Umfasst der Geschäftsbetrieb eines Mitglieds sowohl Reisebüro- als auch Veranstaltertätigkeiten (§ 4, 
Abs. III) und möchte das Mitglied mehreren Bereichen zugeordnet werden, so richtet sich der Beitrag 
nach der Anzahl der in dem jeweiligen Geschäftsbereich tätigen Beschäftigten. 



 

 3

 
Dies möchten wir Ihnen anhand eines Beispiels erläutern: 
 

Sie haben z. B. ein Reisebüro mit 10 Mitarbeitern, veranstalten gelegentlich selbst Reisen und möchten 
bei der DRV-Verbandsarbeit nicht nur im Bereich der Reisemittler, sondern auch im Bereich der  
Veranstalter mitwirken und die entsprechenden Informationen erhalten.  
Dazu ist es notwendig, dass Sie Ihre Mitarbeiterzahl auf die beiden Bereiche Vermittlung und  
Veranstaltung aufteilen, so wie es den tatsächlichen Verhältnissen entspricht.  
 

In unserem Beispiel könnten dies 7 Mitarbeiter im Vermittlerbereich und 3 Mitarbeiter im  
Veranstaltungsbereich sein. Daraus ergäbe sich folgender Mitgliedsbeitrag im Jahr: 
 

7 Mitarbeiter Reisebüro  =     827,00 € 
3 Mitarbeiter Reiseveranstalter  =     931,00 € 
Gesamt-Jahresbeitrag:            =  1.758,00 € 
 
Die Zahl der Angestellten wird wie folgt ermittelt: 
 

Der Geschäftsstelle ist bis zum 31. Januar 2010 eine Beschäftigtenmeldung zu übersenden, in der  
anhand der Meldung an die Berufsgenossenschaft alle Angestellten, getrennt nach Vollbeschäftigten 
und Teilzeitbeschäftigten, anzugeben sind.  
 

Im Jahr der DRV-Aufnahme erfolgt diese Meldung im Antragsformular unter den Punkten  und . 
Betriebsinhaber, mithelfende Familienmitglieder und ständige Reiseleiter gelten im Sinne dieser  
Beitragsordnung als ganzjährig Beschäftigte. Nicht ganzjährig Beschäftigte und Aushilfskräfte werden 
nach der Anzahl der Beschäftigungstage angerechnet, wobei stundenweise Angestellte auf ganze  
Beschäftigungstage umgerechnet werden. Gewerbliche Arbeitnehmer (Kraftfahrer usw.) sowie  
Auszubildende werden nicht gezählt. 
 

Die Richtigkeit der Angaben in der Beschäftigtenmeldung ist vom Inhaber bzw. Geschäftsführer des 
Unternehmens durch Unterschrift auf dem Vordruck rechtsverbindlich zu bestätigen. Der Inhaber bzw. 
der Geschäftsführer ist verpflichtet, die Beschäftigtenzahlen unter Beachtung von Folgen aus falschen 
Angaben gewissenhaft zu prüfen, andernfalls müssen Maßnahmen gemäß § 6, Abs. III der Satzung 
getroffen werden. 
 

Bei Firmen, die ihre Beschäftigtenmeldung nicht fristgemäß einreichen, wird die Beitragsveranlagung 
nach Schätzung der Beschäftigtenzahlen vorgenommen. 
 

Firmen, die außer ihrem Hauptbüro Filialen unterhalten, zahlen den Beitrag, der sich nach der 
Gesamtzahl ihrer Angestellten, einschließlich der in den Filialen Beschäftigten errechnet. 
 
Besonderheiten für Mitglieder einer Kooperation oder in einem Franchising-Verbund 
 

Für Firmen, die Mitglied einer Kooperation oder in einem Franchising-Verbund sind, reduziert sich der 
Mitgliedsbeitrag gemäß nachfolgender Staffel, wenn ein bestimmter Anteil der kooperationsangehörigen 
Firmen/Mitglieder im Franchising-Verbund dem DRV beigetreten ist und eine zentrale Rechnungslegung 
über die Kooperations-/Franchising-Zentrale vorgenommen wird: 

 
   Quote der im DRV organisierten Kooperationsmitglieder        Ermäßigung 

 bis      50 %   keine 

 51 bis 60 %  5 % 

 61 bis 70 %  10 % 

 71 bis 80 %  15 % 

 81 bis 90 %  20 % 

     über   91 %   25 % 
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II. Assoziierte Mitglieder 
 

Assoziierte Mitglieder können Kaufleute, Personen- und Kapitalgesellschaften werden, die die Ziele des 
Verbandes zu fördern wünschen, jedoch die Voraussetzungen für eine ordentliche Mitgliedschaft nicht 
erfüllen. 
 

Der Jahresbeitrag für assoziierte Mitglieder wird entsprechend dem jeweiligen Einzelfall mit dem  
Vorstand vereinbart. Der Mindestbeitrag beträgt € 360,00. 
 
 

III. Fördernde Mitglieder 
 

Fördernde Mitglieder können natürliche Personen, die nicht als Kaufmann tätig sind, sowie nicht  
kommerzielle Vereinigungen werden, die die Ziele des Verbands zu fördern wünschen, jedoch die Vor-
aussetzungen für eine ordentliche oder assoziierte Mitgliedschaft nicht erfüllen. Einzelpersonen können 
dann nicht fördernde Mitglieder werden, wenn sie bei einer DRV-Mitgliedsfirma beschäftigt sind.  
 

Der Jahresbeitrag für fördernde Mitglieder wird entsprechend dem jeweiligen Einzelfall mit dem  
Vorstand vereinbart. Der Mindestbeitrag für nicht kommerzielle Vereinigungen beträgt € 360,00. Der 
Mindestbeitrag für natürliche Personen beträgt € 125,00. 
 
 

IV. Sonderkonditionen 
 

Besonderheiten für Mitglieder, die schon einem anderen touristischen Verband angehören: 
 

Für Mitgliedsfirmen eines Verbands, der Mitglied des DRV ist, kann der Vorstand eine Beitrags-
reduzierung gemäß der in der Beitragsordnung festgelegten „Besonderheiten für Mitglieder einer  
Kooperation oder in einem Franchising-Verbund“ (vgl. Punkt I) festlegen. 
 
 

V. Allgemeines 
 

Die Beiträge für ordentliche, assoziierte und fördernde Mitglieder erhöhen sich jährlich um die Inflations-
rate des dem Gültigkeitszeitraum vorangehenden Kalenderjahres, wie sie von der Deutschen  
Bundesbank bekannt gegeben wird, soweit keine andere Beschlussfassung erfolgt. Über die neuen  
Beitragssätze beschließt die Mitgliederversammlung im Rahmen der Beschlussfassung über das Budget 
des auf die Mitgliederversammlung folgenden Kalenderjahres. 
 

Die Beiträge sind zum 1. Januar des Rechnungsjahres fällig. Soweit sie nicht per Bankeinzug erhoben 
werden, ist die Beitragsrechnung spätestens einen Monat nach Rechnungsdatum auszugleichen. Sofern 
der Bankeinzug nicht fristgerecht möglich ist bzw. die Rechnung nicht fristgerecht beglichen wird,  
können Maßnahmen gemäß § 6,III c der Satzung getroffen werden. 
 

Die Zahlung des Beitrags ist auf Wunsch in vier gleichmäßigen Raten – jeweils zum Quartalsbeginn – 
mit einem Zuschlag in Höhe von 3 % auf den Jahresbeitrag möglich. Bei einem Zahlungseingang nach 
dem 1. April bei Jahresbeiträgen bzw. nach dem Ersten des auf den jeweiligen Quartalsbeginn  
folgenden Monats ist ein Zuschlag in Höhe von 10 % auf die jeweilige Beitragssumme zu entrichten. 
Bei Ausscheiden während eines Kalenderjahres bleibt die Verpflichtung zur Zahlung des vollen Jahres-
beitrages bestehen. 
 

Von jedem neu eintretenden Mitglied, mit Ausnahme bei Anträgen nach Änderung der Firmen-
zusammensetzung, wird ein einmaliges Aufnahmeentgelt erhoben, das der Höhe eines halben Jahres-
beitrages entspricht. 
 

Über Härtefälle, die sich aus der Anwendung der Beitragsordnung ergeben, entscheidet auf Antrag des 
Mitgliedes der Vorstand. 
 
Für befristete Sonderaktionen kann der Vorstand in Abweichung von den vorstehend festgelegten  
Beiträgen und Gebühren sowie ihrer Berechnung besondere Aufnahmekonditionen beschließen. 
 


